
Bern, 7. März 2018

Änderung des Familienzulagengesetzes
Stellungnahme

I. Ausgangslage

Die gesamtschweizerischen Standards für die Ausrichtung von Familienzulagen gemäss
Bundesgesetz über die Familienzulagen soll in drei Bereichen geändert werden.
1. Die Ausbildungszulagen, welche heute ab dem 16. Geburtstag ausgerichtet werden

können, sollen neu ab dem effektiven Ausbildungsbeginn, frühestens ab dem 15. Ge-
burtstag, ausgerichtet werden können;

2. Während des Bezugs von Mutterschaftsentschädigung nach EOG soll alleinstehen-
den arbeitslosen Müttern Familienzulagen für Nichterwerbstätige gewährt werden (Lü-
ckenschluss);

3. Es soll eine gesetzliche Grundlage für die Gewährung von Finanzhilfen an Familien-
organisationen geschaffen werden.

Während die Schaffung der gesetzlichen Grundlage für die Gewährung von Finanzhilfen
keine sozialversicherungsrechtliche Relevanz aufweist und lediglich die notwendige, bisher
fehlende gesetzliche Grundlage für Subventionen an Familienorganisationen begründet (bis-
her wurde direkt auf Art. 116 Abs. 2 und 4 BV bezogen), sind die Änderungen 1 und 2 grund-
sätzlich als (geringfügige) Leistungsausweitungen im Sozialversicherungsbereich zu betrach-
ten.

Bisher wurden Ausbildungszulagen gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG ab der Vollendung
des 16. Altersjahres (16. Geburtstag) gewährt, dies unabhängig davon, ob allenfalls eine
Ausbildung zu einem früheren Zeitpunkt begonnen hat. Diese Regelung wurde zur Einfüh-
rung des FamZG in Anlehnung an die bisherigen Regelungen auf Bundesebene (FLG) ge-
troffen. Die heutige weitgehend harmonisierte Schuldauer bzw. das weitgehend harmoni-
sierte Schuleintrittsalter und damit auch das Alter zum Zeitpunkt des Austritts aus der obliga-
torischen Schulzeit liegt heute im Durchschnitt aber tiefer, nämlich in den meisten Kantonen
bei 15 Jahren und 1 Monat. Ausbildungszulagen sind vom Gesetzgeber deshalb mit einem
höheren Betrag angesetzt, weil davon ausgegangen wird, dass die Kosten für Jugendliche
während der Ausbildungszeit höher ausfallen als zuvor (Kosten für Schulmaterial, Reise-
wege, Schulgelder etc.). Solche Kosten fallen aber nun meistens bereits früher an, weshalb
die entsprechende Altersgrenze angepasst bzw. flexibilisiert werden soll.
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Art. 10 Abs. 2 FamZV sieht zwar einen Anspruch auf Familienzulagen für Bezügerinnen ei-
ner EO-Mutterschaftsentschädigung vor, wenn diese vorher einer Erwerbstätigkeit nachge-
gangen waren. Das EOG selbst sieht nur Familienzulagen für Dienstleistende, nicht aber für
Bezügerinnen von Mutterschaftsentschädigung vor. Gemäss Art. 16g Abs. 1 lit. a EOG geht
die Mutterschaftsentschädigung den Arbeitslosenversicherungstaggeldern vor. Dies ent-
spricht auch der Tatsache, dass eine Person im Mutterschaftsurlaub die Voraussetzung der
Vermittlungsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG) nicht erfüllt. Der Zuschlag in der Höhe der Fa-
milienzulagen zum Arbeitslosentaggeld (Art. 22 Abs. 1 AVIG) entfällt. Arbeitslose Personen
gelten AHV-rechtlich als erwerbstätig, weshalb bisher Familienzulagen als Nichterwerbstä-
tige grundsätzlich ausser Betracht fielen. Damit eröffnet sich eine Lücke bezüglich Müttern,
welche arbeitslos sind, während der Dauer des Bezugs von Mutterschaftsentschädigung al-
lerdings keinen Taggeldanspruch bei der Arbeitslosenversicherung haben. Diese Lücke soll
nun geschlossen werden.

II. Ausbildungszulagen ab Beginn der nachobligatorischen Ausbildung

Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG sieht neu vor, dass die Ausbildungszulage ab Beginn des Monats
ausgerichtet wird, in dem das Kind eine nachobligatorische Ausbildung beginnt, frühestens
jedoch ab dem Beginn des Monats, in dem es das 15. Altersjahr vollendet. Anspruch auf
Ausbildungszulagen hat auch ein Kind, dass nach dem 16. Geburtstag noch die obligatori-
sche Schule besucht.

Damit wird der Beginn der Ausbildungszulage nach vorn verschoben. Im Sinne des beab-
sichtigten Ausgleichs der für Jugendliche in Ausbildung anfallenden Mehrkosten nach der
obligatorischen Schulzeit ist diese Regelung grundsätzlich zu begrüssen. Zum Begriff der
nachobligatorischen Ausbildung wird auf die AHV-rechtliche Regelung verwiesen.
Für die Familienausgleichskassen ändert dies folgendes: Da der höhere Anspruch früher ein-
tritt, sind Mehrkosten zu erwarten. Im Bereich der Familienzulagen für Erwerbstätige werden
diese durch die Arbeitgeber und Selbständigerwerbenden bezahlt, was der Bund mit maxi-
mal 16 Millionen Franken beziffert. Diese Kosten sind durch die Familienausgleichskassen
durch Beiträge bei den Beitragszahlenden einzufordern. Die Mehrbelastung wird also grund-
sätzlich auf die Arbeitgebenden und Selbständigerwerbenden abgewälzt, was deren Belas-
tung erhöht. Im Bereich von Familienzulagen für Nichterwerbstätige müssen die Kantone ge-
mäss erläuterndem Bericht Mehrkosten von einer halben Million Franken tragen.

Für die Familienausgleichskassen erfolgt die zusätzliche Leistung deshalb grundsätzlich kos-
tenneutral. Mit der neuen Regelung dürfte aber der Verwaltungsaufwand steigen. Da der hö-
here Anspruch flexibel ab Ausbildungsbeginn gilt, besteht diesbezüglich einerseits vermehr-
ter Abklärungsaufwand, weil nicht mehr auf eine fixe Altersgrenze abgestellt werden kann.
Erfolgt die Meldung eines Anspruchsberechtigten zu spät, müssen Nachzahlungen berech-
net werden. Allfällige höhere Verwaltungskosten müssten ebenfalls den Beitragszahlenden
(Arbeitgeber, Selbständigerwerbende, Kantone) überbunden werden.

III. Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter

Unabhängig von der Höhe des Einkommens und dem Anspruch auf Ergänzungsleistungen
(Art. 19 Abs. 2 FamZG) sollen arbeitslose Mütter mit Anspruch auf Mutterschaftsentschädi-
gung nach EOG während der Dauer dieses Anspruchs als Nichterwerbstätige gelten.
Mit dieser Regelung erfolgt eine Lückenfüllung, wobei die finanzielle Mehrbelastung infolge
der Tatsache, dass die Familienzulagen für Nichterwerbstätige zum grössten Teil durch die
Kantone finanziert wird, auch dort anfällt. Der Bund schätzt den Mehraufwand für die Kan-
tone auf 100'000 Franken. Allenfalls kann gleichzeitig teilweise die Unterstützung durch Sozi-
alhilfe reduziert werden.
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IV. Zusammenfassung / Fazit

Die beiden Neuerungen hinsichtlich der Ausbildungszulagen und der Unterstellung von ar-
beitslosen, alleinerziehenden Mütter unter die Regelung für Nichterwerbstätige vervollständi-
gen das ohnehin schon feine Familienzulagennetz.
Es sind für die Kantone wie auch für die Arbeitgeber und Selbständigerwerbenden Mehrkos-
ten zu erwarten, welche aber die Familienausgleichskassen nicht direkt belasten, sondern
entsprechend überwälzt werden können oder müssen.
Umgekehrt ist wohl ein leichter Mehraufwand seitens der Abwicklung durch die Familienaus-
gleichskassen zu erwarten.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich.

Konferenz der kantonalen Aus-
gleichskassen

Andreas Dummermuth
Präsident
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Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen: Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Einladung zur Vernehmlassung über die Änderung des Bundesgesetzes 
über die Familienzulagen (Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn, Familienzulagen für 
arbeitslose alleinstehende Mütter und Finanzhilfen an Familienorganisationen). 

Die Schweizerische Vereinigung der Verbandsausgleichskassen (VVAK) beschränkt sich in 
ihrer Vernehmlassungsantwort auf den für die Familienausgleichskassen relevantesten Teil 
der Vorlage, nämlich auf den Anspruch auf Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn. 

Im Grundsatz: 

Wir erachten erstens den Vorentwurf als nicht in jeder Hinsicht konsequent, zweitens verur-
sacht er neue Ungerechtigkeiten und drittens erzielt er vor dem Hintergrund des administrati-
ven Mehraufwands eine nur mässige Wirkung. Als sinnvoller erachteten wir die Ausrichtung 
von Kinderzulagen bis zum 18. Geburtstag oder die Ausrichtung höherer Kinderzulagen ab 
dem 12. Geburtstag. Die Mehrkosten könnten in beiden Varianten durch eine Anpassung der 
Zulagenhöhen kompensiert werden.  

Im Detail: 

1. Altersgrenze

Hier ist zuerst das Bedauern zu wiederholen, dass im Rahmen der Schaffung des FamZG 
die Altersgrenze nicht intersystemisch koordiniert wurde, indem die Grenze für den Anspruch 
auf ausbildungsunabhängige Zulagen auf 18 Jahre erhöht worden ist; die darauf abzielende 
Motion Candinas (13.3922) wurde leider infolge zweijähriger Hängigkeit automatisch abge-
schrieben. Die Anpassung der Altersgrenze wird im Übrigen auch im „Regulierungs-Checkup 
im Bereich der Familienzulagen“ empfohlen. 

Wird als gegeben erachtet, dass mit der nachobligatorischen Ausbildung höhere Kosten ver-
bunden sind (s. sogleich Ziff. 2 der Vernehmlassungsantwort), die zumindest teilweise kom-
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pensiert werden müssen, erscheint eine untere Altersgrenze von 15 Jahren nicht als konse-
quent. Zwar sind gemäss erläuterndem Bericht (S. 10) davon „nur ungefähr 1 Prozent der 
Kinder betroffen“, doch sind dies dennoch massiv mehr Fälle als etwa jene arbeitsloser al-
leinstehender Mütter gemäss Teil II der Vorlage. 

2. Höhere Zulagen 

Sodann stellt sich die Frage des Zusammenhangs von Alter, Zulagenhöhe und Ausbildung. 
Gemäss erläuterndem Bericht (S. 6) sind die Ausbildungszulagen höher, weil den Eltern für 
die Ausbildung höhere Kosten entstehen. Diese Aussage, die der landläufigen Meinung ent-
spricht, ist unseres Erachtens in verschiedener Hinsicht zu relativieren: 

a) Die Aussage mag zutreffen für den Fall, der den „Archetypus“ sowohl der Parlamentari-
schen Initiative Müller-Altermatt (16.417) als auch des Entwurfs darzustellen scheint, 
nämlich den Beginn der gymnasialen Ausbildung vor dem 16. Geburtstag. Die Mehrheit 
der nachobligatorischen Ausbildung betrifft jedoch die berufliche Ausbildung im Rahmen 
einer Lehre. Hier erhält der Lernende einen Lehrlingslohn, der z.B. für Kaufleute im 
1. Lehrjahr 770 Franken beträgt und damit fast die Hälfte der gesamten Kinderkosten 
abdeckt (s. sogleich); dadurch wird das Familienbudget trotz der nachobligatorischen 
Ausbildung nicht belastet, sondern vielmehr erheblich entlastet. 

b) Es kann auch begründet werden, dass primärer Grund für die höhere Zulage nicht die 
Tatsache der Ausbildung, sondern jene des Alters ist. So weist Anhang III der Renten-
wegleitung (massgebend etwa auch für die Bestimmung des Zulagenanspruchs für Pfle-
gekinder) mit dem Alter steigende Auslagen aus, die bis zum 16. Geburtstag in drei Stu-
fen mässig und erst anschliessend deutlich steigen. Interessant wäre etwa die Begrün-
dung, warum der Kanton Zürich die höheren (Kinder-)Zulagen bereits ab dem 13. Alters-
jahr ausrichtet; es ist offensichtlich, dass hier keine Koppelung an die Tatsache der Aus-
bildung erfolgt ist. 

c) Bei Annahme der Revision können während maximal eines Jahres je nach Kanton zwi-
schen 0 (Zürich und Zug) und 1‘200 Franken (Genf), im Durchschnitt 600 Franken höhe-
re Zulagen bezogen werden. Die finanzielle Entlastung durch die Zulagen erhöht sich 
dadurch für höchstens ein Jahr und gerade einmal von etwa 13 auf etwa 15 Prozent der 
in der Wegleitung ausgewiesenen Kinderkosten. Dies wirft die Frage auf, ob sich der in 
Ziff. 5 der Vernehmlassungsantwort dargelegte administrative Mehraufwand rechtfertigt. 

d) Für jene Personen hingegen, die für ein Kind in der nachobligatorischen Ausbildung Sti-
pendien erhalten, dürfte die vorgesehene Revision in der Regel auf ein „Nullsummen-
spiel“ bzw. gar auf eine Verschlechterung hinauslaufen: Die Ausbildungsbeiträge sind 
abhängig vom steuerbaren Einkommen, wozu auch die Familienzulagen gehören. Weil 
Letztere steuerpflichtig sind, reduzieren sich um den Betrag der höheren Zulagen die 
Stipendien. Ausserdem steigt die Steuerbelastung, weil die Familienzulagen im Gegen-
satz zu den Stipendien steuerpflichtig sind. 

3. Ausbildungsbegriff 

Abgesehen von der erforderlichen, in Art. 1 FamZV vorgesehenen Unterscheidung zwischen 
obligatorischer und nachobligatorischer Ausbildung (hierzu auch Ziff. 5b der Vernehmlas-
sungsantwort) entspricht der Ausbildungsbegriff jenem von Art. 49bis–49ter AHVV (erläu-
ternder Bericht, S. 18). Dies ist konsequent, doch wirft die Zusprache einer Ausbildungszula-



 
Seite 3 von 4 

 

ge vor dem 16. Geburtstag etwa bei einem Motivationssemester oder Brückenangebot Fra-
gen nach dem Sinn auf, handelt es sich hierbei nach allgemeinem Verständnis nicht um eine 
typische nachobligatorische Ausbildung, weshalb in solchen Fällen bis zur AHVV-Revision 
gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch keine Ausbildungszulagen ausgerichtet 
worden waren (nunmehr aber Art. 49bis Abs. 2 AHVV). 

4. Finanzielle Auswirkungen 

Der finanzielle Mehraufwand wird im erläuternden Bericht (S. 27) auf 16 Millionen Franken 
geschätzt. Wir gehen davon aus, dass in der Schätzung berücksichtigt ist, dass die Vorlage 
im Kanton Zürich, der etwa einen Fünftel der Volumina beisteuert, gar keine finanziellen 
Auswirkungen hätte (s. auch Ziff. 6b der Vernehmlassungsvorlage). 

5. Administrative Auswirkungen 

Der erläuternde Bericht geht auf S. 25 für die Familienausgleichskassen von nur „geringfügi-
gen personellen Auswirkungen“ aus, weil die Prüfung der Ausbildung nur „zeitlich leicht vor-
verschoben wird“. Beim BSV und bei den Kantonen entstehen gemäss erläuterndem Bericht 
(S. 26 und S. 27) „keine Mehrkosten“. Die VVAK schätzt den Mehraufwand aus folgenden 
Gründen deutlich anders, nämlich höher ein: 

a) Mit dem Hinweis auf den bloss zeitlich vorverschobenen Aufwand werden insbesondere 
nur mehrjährige nachobligatorische Ausbildungen an Mittelschulen oder in Lehren ge-
spiegelt, wo die Prüfung tatsächlich nur früher stattfindet. Sehr häufig handelt es sich je-
doch um Praktika u.ä. von kurzer und mittlerer Dauer, bei welchen nach geltender Rege-
lung bis zum 16. Geburtstag nicht geprüft werden muss, ob diese den Ausbildungsbe-
griff erfüllen. Hier würde neu eine Prüfung anfallen. 

b) Die Prüfung ist noch aufwendiger, wenn die (behauptete) Ausbildung im Ausland statt-
findet. Dies gilt selbst für Schulbesuche, zumal neu jeweils auch zu klären wäre, ob es 
sich um eine obligatorische oder nachobligatorische Ausbildung handelt. 

c) Ebenfalls ist zu berücksichtigen, dass einzelne Familienausgleichskassen die Ausbil-
dungsbestätigungen nicht über den Arbeitgeber, sondern direkt bei den bezugsberech-
tigten Personen einverlangen. Gemäss der Stellungnahme einer dieser Kassen werden 
dahingehende Abklärungen ein bis zwei Monate vor dem 16. Geburtstag vorgenommen. 
Wird dies um ein Jahr vorgezogen, kann in vielen Fällen noch nicht klar sein, welche 
Ausbildung vorgesehen ist; zumindest werden in diesem Zeitpunkt von künftig vorgese-
henen Schulen noch keine Bestätigungen ausgestellt werden können. 

Alle aus der Revision resultierenden Mehrkosten, die wir – wie bereits erwähnt als deutlich 
höher einschätzen als der erläuternde Bericht, werden schliesslich die Arbeitgeber tragen 
müssen. 

6. Kantonale Regelung 

Der Vollständigkeit halber ist noch auf bestehende kantonale Besonderheiten hinzuweisen: 

a) Die Kantone Waadt und Wallis sehen bereits heute einen Anspruch auf eine Kinderzula-
ge in der Höhe der Ausbildungszulage vor, wenn die nachobligatorische Ausbildung vor 
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dem 16. Geburtstag beginnt, jedoch ohne untere Altersbegrenzung. Nicht relevant er-
schiene uns hier eine Stellungnahme, wonach diese Regelung problemlos umgesetzt 
werden könne; wir bestreiten nicht die Umsetzbarkeit, sondern bezweifeln den Sinn des 
dadurch entstehenden administrativen Mehraufwands. 

b) In den Kantonen Zürich und Zug ändert sich die Zulagenhöhe bereits mit dem 12. Ge-
burtstag bzw. erst mit dem 18. Geburtstag. Diese Kantone wären von der Revision daher 
nicht unmittelbar tangiert. 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Einwände und bitten Sie freundlich um 
deren Berücksichtigung. 

 

Freundliche Grüsse 

 
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER  
VERBANDSAUSGLEICHSKASSEN (VVAK) 

 

Yvan Béguelin 
Präsident 
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Vernehmlassunasantwort
Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne beteiligen wir uns an der Vernehmlassung über die Änderung des Bundesgesetzes 
über die Familienzulagen (Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn, Familienzulagen für 
arbeitslose alleinstehende Mütter und Finanzhilfen an Familienorganisationen).

Die beiden Familienausgleichskassen des Gewerbeverbandes Basel-Stadt 
(Familienausgleichskasse für das Basler Gewerbe FAGEBA ö Familienausgleichskasse Basler 
KMU) nehmen in ihrer Antwort lediglich Bezug auf den für die Familienausgleichskassen 
relevantesten Teil der Vorlage, nämlich auf den Anspruch auf Ausbildungszulagen ab 
Ausbildungsbeginn.

ln Anlehnung an die Vemehmlassungsantwort der Schweizerischen Vereinigung der 
Verbandsausgleichskassen (WAK) erachteten wir die Ausrichtung von Kinderzulagen bis zum 
18. Geburtstag oder die Ausrichtung höherer Kinderzulagen ab dem 12. Geburtstag sinnvoller als
der Vorentwurf.

1. Altersgrenze
Wird als gegeben erachtet, dass mit der nachobligatorischen Ausbildung höhere Kosten
verbunden sind, die zumindest teilweise kompensiert werden müssen, erscheint eine untere
Altersgrenze von 15 Jahren nicht als konsequent. Zwar sind gemäss erläuterndem Bericht (S. 10)
davon „nur ungefähr 1 Prozent der Kinder betroffen", doch sind dies dennoch massiv mehr Fälle
als etwa jene arbeitsloser alleinstehender Mütter gemäss Teil II der Vorlage.

2. Höhere Zulagen
Sodann stellt sich die Frage des Zusammenhangs von Alter, Zulagenhöhe und Ausbüdung.
Gemäss erläuterndem Bericht (S. 6) sind die Ausbildungszulagen höher, weil den Eltern für die
Ausbildung höhere Kosten entstehen. Diese Aussage, die der landläufigen Meinung entspricht,
ist unseres Erachtens in verschiedener Hinsicht zu relativieren:

i. Die Aussage mag im Fall zutreffen, wo der Beginn der gymnasialen Ausbildung vor dem
16. Geburtstag ist. Die Mehrheit der nachobligatorischen Ausbildung betrifft jedoch die
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berufliche Ausbildung im Rahmen einer Lehre. Hier erhält der Lernende einen 
Lehrlingslohn, der z.B. für Kaufleute im 1. Lehrjahr 770 Franken beträgt und damit fast 
die Hälfte der gesamten Kinderkosten abdeckt; dadurch wird das Familienbudget trotz der 
nachobligatorischen Ausbildung nicht belastet, sondern vielmehr erheblich entlastet.

ii. Es kann auch begründet werden, dass primärer Grund für die höhere Zulage nicht die 
Tatsache der Ausbildung, sondern jene des Alters ist. So weist Anhang III der 
Rentenwegleitung (massgebend etwa auch für die Bestimmung des Zulagenanspruchs für 
Pflegekinder) mit dem Alter steigende Auslagen aus, die bis zum 16. Geburtstag in drei 
Stufen mässig und erst anschliessend deutlich steigen. Interessant wäre etwa die 
Begründung, warum der Kanton Zürich die höheren Zulagen {Ausbildungszulagen) 
bereits ab dem 13. Altersjahr ausrichtet; es ist offensichtlich, dass hier keine Koppelung 
an die Tatsache der Ausbildung erfolgt ist.

iii. Bei Annahme der Revision können während maximal eines Jahres je nach Kanton 
zwischen 0 Franken (Zürich und Zug) und 1'200 Franken (Genf), im Durchschnitt 600 
Franken höhere Zulagen bezogen werden. Die finanzielle Entlastung durch die Zulagen 
erhöht sich dadurch für höchstens ein Jahr und gerade einmal von etwa 13 auf etwa 15 
Prozent der in der Wegleitung ausgewiesenen Kinderkosten. Dies wirft die Frage auf, ob 
sich der in Ziff. 5 der Vemehmlassungsantwort dargelegte administrative Mehraufwand 
rechtfertigt.

iv. Für jene Personen hingegen, die für ein Kind in der nachobligatorischen Ausbüdung Sti
pendien erhalten, dürfte die vorgesehene Revision in der Regel auf ein 
„Nullsummenspiel" bzw. gar auf eine Verschlechterung hinauslaufen: Die 
Ausbildungsbeiträge sind abhängig vom steuerbaren Einkommen, wozu auch die 
FamUienzulagen gehören. Weil Letztere steuerpflichtig sind, reduzieren sich um den 
Betrag der höheren Zulagen die Stipendien. Ausserdem steigt die Steuerbelastung, weil 
die Familienzulagen im Gegensatz zu den Stipendien steuerpflichtig sind.

3. Administrative AusAvirkungen
Der erläuternde Bericht geht auf S. 25 für die Familienausgleichskassen von nur „geringfügigen 
personellen Auswirkungen" aus, weil die Prüfung der Ausbildung nur „zeitlich leicht vor
verschoben wird". Beim BSV und bei den Kantonen entstehen gemäss erläuterndem Bericht (S.
26 und S. 27) „keine Mehrkosten". Die Fageba und FAK Basler KMU schätzt den Mehraufwand 
aus folgenden Gründen deutlich anders, nämlich höher ein:

i. Mit dem Hinweis auf den bloss zeitlich vorverschobenen Aufwand werden insbesondere 
nur mehrjährige nachobligatorische Ausbildungen an Mittelschulen oder in Lehren 
gespiegelt, wo die Prüfung tatsächlich nur früher stattfindet. Sehr häufig handelt es sich 
jedoch um Praktika u.ä. von kurzer und mittlerer Dauer, bei welchen nach geltender 
Regelung bis zum 16. Geburtstag nicht geprüft werden muss, ob diese den 
Ausbildungsbegriff erfüllen. Hier würde neu eine Prüfung anfallen.

ii. Die Prüfung ist noch aufwendiger, wenn die (behauptete) Ausbildung im Ausland 
stattfindet. Dies gilt selbst für Schulbesuche, zumal neu jeweils auch zu klären wäre, ob es 
sich um eine obligatorische oder nachobligatorische Ausbüdung handelt.

4. Ausbildungsbegriff
Abgesehen von der erforderlichen in Art. 1 FamZV vorgesehenen Unterscheidung zwischen 
obligatorischer und nachobligatorischer Ausbildung, entspricht der AusbUdungsbegriff jenem 
von Art. 49bis-49ter AHW (erläuternder Bericht, S. 18). Dies ist konsequent, doch wirft die
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Zusprache einer Ausbildungszulage vor dem 16. Geburtstag etwa bei einem Motivationssemester 
oder Brückenangebot Fragen nach dem Sinn auf, handelt es sich hierbei nach allgemeinem 
Verständnis nicht um eine typische nachobligatorische Ausbildung, weshalb in solchen Fällen bis 
zur AHW-Revision gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch keine Ausbildungszulagen 
ausgerichtet worden waren (nunmehr aber Art. 49bis Abs. 2 AHW).

5. Finanzielle Auswirkungen
Der finanzielle Mehraufwand wird im erläuternden Bericht (S. 27) auf 16 Millionen Franken 
geschätzt. Wir gehen davon aus, dass in der Schätzung berücksichtigt ist, dass die Vorlage im 
Kanton Zürich, der etwa einen Fünftel der Volumina beisteuert, gar keine finanziellen 
Auswirkungen hätte (s. auch Ziff. 6b der Vernehmlassungsvorlage).

Alle aus der Revision resultierenden Mehrkosten, die wir - wie bereits erwähnt - als höher 
einschätzen als der erläuternde Bericht, werden schliesslich die Arbeitgeber tragen müssen.

Vielen Dank für die Kenntnisnahme unserer Einwände. Wir bitten Sie um Berücksichtigung.

Freundliche Crûsse

Fageba und FAK Basler KMU

Philipp Spichty 
Geschäftsführer

Gabriel Barell
Direktor Gewerbeverband Basel-Stadt
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